
DR. FRANZ LÖSCHNAK 
BUNDESMINISTER FOR INNERES 

II -11669 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XVIII. Gesetzgebungsperiode 

r 

\. 

91.111/431-SL 111/93 Wien, am 29. November 1!93 

Herrn 

Präsidenten des Nationalrates 

Dr. Heinz FISCHER 
S,25.31:',3 

1993 -11- 29 

zu SJ,cf/J 

Parlament 

1..Q.1.~-.i~......D. 

Die Abgeordnete zum Nationalrat Christine HE!NDL, Freundin

nen und Freunde haben am 1. Oktober 1993 unter der Zahl 

5378/J-NR/1993 an mich eine schriftliche parlamentarische 

Anfrage betreffend "Schülerlnnenfreifahrt und Gratisschulbü

cher für FLüchtlingskinder" gerichtet} die foLgenden wort

laut hat: 

"1. Wieviele Flüchtlingskinder und de-facto Flüchtlingskin

der besuchen derzeit die österreichischen SchuLen? 

Bitte nach BundesLand und Schultype} sowie außerordent

lichen und ordentlichen SchülerInnen gegLiedert. 

2. In wievielen Fällen - bitte die gleiche GLiederung wie 

oben - wurde keine Bestätigung zur ErLangung der 

Schülerlnnenfreifahrten ausgesteLlt? 

3. In österreich ist 

geregeLt und wird 

die unterrichtspfli~ht gesetzLich 

de-facto als SchuLpflicht prakti-

ziert, die auch für Flüchtlingskinder gilt. Wie ist 

sicnergesteLLt, daß diese Kinder tatsächlich die SchuLe 

erreichen können, zu deren Besuch sie ja verpflichtet 

sind? 

4. Warum wurde die bereits im Juni 1993 medial verkündete 

"Sicherung der Schülerlnnenfreifahrten für bosnische 

Flücntlingskinder" nicht realisiert? 
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5. Mit weLcher Begründung wurde die Zuständigkeit vom 

Bundesministerium für umweLt, Jugend und ~amilie (rami

Lienlastenausgleichsfonds) zum Bundesministerium für 

Inneres (FLüchtlingsangelegenheiten) verLagert? WeLche 

Auswirkungen hatte diese verlagerung? 

6. Zwischen weLchen Partnern wurde eine Finanzierungseini

gung von 50% Bund zu 50% Länder getroffen und für wel

chen Zeitrahmen war diese gültig? 

7. Rb weLchem Zeitpunkt Lag eine "vereinbarungslose" Zeit 

vor und wann war dies bekannt? 

8. Wieso hat man untätig die gesamte Zeit der Schulferien 

vorbeigehen Lassen und damit den seit Jahrzehnten be

kannten SchuLbeginn mit erster Septemberwoche negiert? 

9. RnLäßLich der Konferenz der Landesfinanzreferenten vom 

16. September 1993 sowie der Konferenz der Landeshaupt

männer vom 23. September 1993 haben sich die Länder auf 

eine Finanzierungsbeteiligung von 1/3 geeinigt, was 

eine Finanzierung durch den Bund von 2/3 notwendig 

machen würde. Können Sie dies bestätigen und ist dies 

der Letzte Stand der verhandlungen? 

10. Wie erklären Sie sich die Tatsache, daß Kinder bereits 

ab Rnfang September ihrer SchulpfLicht nachkommen müs

sen, die Finanzierung der SchüLerlnnenfreifahrten aber 

nicht geregelt ist und somit die Kinder selbst (bzw. 

ihre FamiLien) für oie Bezahlung der Schul fahrten aufzu

kommen haben? 

1'1. Bis wann wird sichergestellt, daß aLle FLüchtlingskin

der und de-facto-FLUchtLingskinder in der Frage der 

SChüLerlnnenfreifahrt mit den österreichischen Kindern 

gLeichgestellt sind? 
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Welche Schritte zu einer zwischenzeit Lichen KuLanzrege

Lung mit den Verkehrsunternehmen haben sie gesetzt und 

welche Erfolge hatten Sie dabei? 

13. Welche SChritte werden Sie setzen} damit jene FLUCht
Lingskinder) die die Schulfahrten selbst finanzieren 

mußten} diese Kosten zurückerstattet erhalten? 

14. Treten Sie für eine Änderung des FamiLienlastenaus

gleichsgesetzes ein, die den Rnspruch auf Schülerlnnen

freifahrten und Schulfahrtbeihilfen an den Besuch einer 

Schule und nicht an den Rnspruch auf Familienbeihilfe 

oindet? 

15. Wenn ja} bis wann und in welcher Formulierung werden 
sie einen entsprechenden Rntrag zur Gesetzes~nderung 

stellen? 

16. Wenn nein, warum nicht und wie werden Sie sonst die 

vielen ProbLemfälle - nicht nur im Bereich der ausländi

schen Kinder, sondern auch der Lehrlinge und der 

InternatsschUlerInnen - einer einfachen Lösung zufüh

ren? 

17. Wie hoch ist der Verwaltungsaufwand für die derzeit 
geltende unterschiedliche Behandlung der SchülerInnen 

im Zusammenhang mit den Schülerlnnenfreifahrten (z.B. 

inl~nder!nnen - RusländerInnen)? 

18. Wieviele SchUlerInnen haben keine Gutscheine für Gratis

schulbücher erhalten? Bitte gegliedert nach Flüchtlings

kindern} Oe-facto-FLüchtlingen} sonstige) sowie nach 

Schultypen und Bundesländern. 

19. In welcher Form sind die Schulverantwortlichen - Schul

direktoren und Klassenvorstände - von sich aus tätig 
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geworden, um aLLen SchülerInnen die nötigen SchuLbücher 

für die Unterrichtsarbeit zur Verfügung zu steLLen? 

20. In wievielen FäLLen mUßte dieses Problem durch "außen

stehende Personen" formuLiert und geLöst werden? 

21. WeLche Wege wurden dabei beschritten, bitte mit den 

entsprechenden ZahLen: 

- schuleigene Schulbuchlade 

- österreichisches Jugendrotkreu~ 

- ELternvereine 

- Caritas 

- sonstige Vereine 

- Privatpersonen 

- sonstiges" 

Diese Anfrage beantworte ich wie foLgt: 

Zu Frage 1: 

Da die Führung der Schulstatistik nicht zum wirkungsbereich 

des Bundesministeriums für Inneres gehört, ist mangeLs Zu

ständigkeit eine Antwort nicht mögLich. 

Zu Frage 2: 

Da die Erteilung von Schulbesuchsbestätigungen nicht zum 

Wirkungsbereich des Innenressorts gehört, ist eine Beantwor

tung der Frage aus Zuständigkeitsgründen nicht mögLich. 

Zu Frage 3 

Es ist richtig, daß SChulpflicht in österreich unabhängig 

davon existiert, ob es sich um ein österreichisches oder ein 
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Kind fremder Staatsbürgerschaft handeLt. Daraus ist aLLer

dings nicht abLeitbar, daß die Erreichbarkeit der SchuLe 

automatisch von der öffentLichen Hand finanzieLL sicherge

stelLt werden mUß. Im einzeLnen berührt diese Frage nicht 

die Zuständigkeit des Bundesministeriums für Inneres. 

Zu Frage 4 

Das Bundesministerium für Inneres hat die "Sicherung der 

SchülerInnenfreifahrten für bosnische Flüchtlingskinder" 

nicht "verkündet", sondern in Aussendungen nur jeweils über 

den aktueLLen Verhandlungsstandinformiert. Im übrigen wird 

auf die foLgenden Ausführungen verwiesen. 

Zu Frage 5: 

Es wurde keine Zuständigkeit vom Bundesministerium für Um

weLt} Jugend und Familie zum Bundesministerium für Inneres 

verLagert, da die Rechtsgrundlagen des FamiLienlastenaus

gleichsfonds Kinder von bosnischen Kriegsvertriebenen in 

österreich nicht erfassen und somit soLche Zuständigkeiten 

gar nicht bestanden. 

Um den Schülertransport dennoch sicherzusteLLen} hat das 

Bundesministerium für Finanzen gemeinsam mit dem Bundesmini

sterium für Inneres vorgeschLagen, SO % des Transportes zum 

günstigsten Tarif analog der Bund-Länder Unterstützungsakti

on aus den Ermessensausgaben des Bundesministeriums für 

Inneres (Förderungen) zu übernehmen. 

Zu Frage 6 und 7: 

Die Entscheidung über eine maximaLe Kostenbeteiligung des 

Bundes in Höhe von 50 % an der SchüLerInnenfreifahrt hat das 

Bundesministerium für Finanzen getroffen. Das in der FoLge 

am 3.8.1993 gemeinsam vom Bundesministerium für Inneres und 

Bundesministerium für Finanzen den Ländern unterbreitete 
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Rngebot zur Kostenaufteilung der Schülerfreifahrt wurde von 

den Ländern Wien} Kärnten, Salzburg, Burgenland, Steiermark 

angenommen) die ihrerseits mit den Verkehrsbetrieben noch 

vor Schulbeginn 1993/94 ihre Regelungen auf Basis des gün

stigsten Tarifs getroffen haben. 

Bei den Ländern Niederösterreich) Oberösterreich, Vorarlberg 

und TiroL Lag bis Mitte Oktober 1993 eine vereinbarungslose 

Zeit vor, wobei die Länder regeLmäßig vom Bundesministerium 

für Inneres ersucht wurden, auf das Angebot einzugehen. 

Zu Frage 8: 

Es ist nicht zutreffend, daß das Bundesministerium für Inne

res "untätig die gesamte Zeit der Schulferien vorbeigehen 

Lassen hat". Die in diesem Zusammenhang zwischen den betei

ligten Ressorts und den Ländern erforderlichen Gespräche 

wurden Lange vor Schulbeginn geführt. 

Zu Frage 9: 

Da ich der Landesfinanzreferentenkonferenz und der Landes

hauptmännerkonferenz nicht angehöre und bei den in der Anfra

ge genannten Konferenzen auch nicht anwesend war, kann ich 

dort aLlenfaLLs gefaßte BeschLüsse nicht bestätigen. 

Der Letzte Stand ist) daß bis zu einer allfäLligen gesetzLi

chen RegeLung der Schülerfreifahrt für bosnische Kriegs

flüchtlinge aLLe Länder bis auf Oberösterreich auf das Ange

bot des Bundes mit 50 %iger Kostentragung eingegangen sind. 

Zu Frage 10: 

Es gibt keine Rechtsgrundlagen) die die Schülerfreifahrt für 

Kinder fremder Staatsbürgerschaft, deren Eltern in öster

reich keiner Beschäftigung nachgehen) regeln. Eine soLche 

bedürfte einer gesetzlichen Neuregelung. 
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Zu ~rage 11: 

Auf Basis der geltenden Gesetzeslage kann in diesem Bereich 

derzeit keine Gleichstellung von Ausländern mit österrei

chern erreicht werden. Jeder übernahme von Kosten der Schü

Lerfreifahrt für bosnische De-facto Flüchtlinge hat daher 
ein poLitischer WillensbiLdungsprozeß und in der ~oLge eine 

poLitische Einigung von Bund und Ländern vorauszugehen. 

Zu Frage 12: 

1n acht BundesLändern wurden von den Ländern Vereinbarungen 

mit den Verkehrsunternehmen über den SChülertransport ge

schLossen, hinter denen eine 50 %ige Beteiligung des Bundes

ministeriums für Inneres steht. Bereits im Sept. 1992 wurde 

vom Bundesministerium für UmweLt , Jugend und FamiLie in

soferne eine Kulanzregelung getroffen, aLs die FinanzLandes

direktionen ermächtigt wurden, im Rahmen des GeLegenheitsver
kehrs bosnische Kriegsflüchtlingskinder nach Maßgabe freier 

PLätze mitzubefördern. 

Zu Frage 13: 

Bei jenen FLüchtLingskindern , bei denen mindestens ein ~L

ternteiL einer Beschäftigung nachgeht, kann bis zum endgülti

gen Familienbeihilfenanspruch auf Basis der bestehenden 

Regelungen im nachhinein , mit Hilfe eines Rntrags auf SchuL

fahrtbeihilfe beim zuständigen Finanzamt , eine vergütung 

erreicht werden. Bei jenen FlüchtLingsfamiLien , bei denen 

die ELtern keiner Beschäftigung nachgehen und es tatsächLich 

zu finanzielLen Belastungen gekommen ist , besteht die Mög

Lichkeit, im Land um Unterstützung aus den FürsorgeLeistun

gen anzusuchen. 
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Zu Frage 14: 

Ich habe einen diesbezüglichen Wunsch an das zuständige 
Bundesministerium für Umwelt 1 ~ugend und FamiLie herangetra

gen , dem allerdings nach Mitteilungen dieses Ressorts aus 

grundsätzlichen ressort internen überlegungen nicht Rechnung 

getragen werden konnte. 

Zu Frage 15: 

Da das Bundesministerium für Umwelt , Jugend und FamiLie für 

die Vorbereitung aLlfäLLiger Gesetzesänderungen im Bereich 

des Familienlastenausgleichsrechts zuständig ist , besteht 

keine Zuständigkeit des Bundesministers für Inneres "einen 

entsprechenden Rntrag zur Gesetzesänderung zu stellen". 

Zu Frage 16: 

Ich verweise auf die Beantwortung der Frage 15. 

Zu Frage 17: 

Da die Auszahlung der SchüLerfreifahrtbeihiLfen nicht gene
rell beim !nnenressort liegt , liegen mir dazu keine Informa
tionen vor. 

Zu den Fragen 18 bis 21: 

Die Durchführung alLer AngeLegenheiten im Zusammenhang mit 

GratisschuLOüchern ist nicht Gegenstand des Vollzugsbereichs 
des Innenressorts) so daß mir die Beantwortung dieser Fragen 
nicht möglich ist. 
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